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Ein Zivilschutz
für den Frieden
Von Dr. Heinz Bratschi, Nationalrat

«On ne passera pas», sagten die Franzosen vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie
meinten damit ihre Maginot-Linie am Rhein. Diese Bunker aus Eisen und
Beton sollten sie vor einem deutschen Überfall sichern. Es kam dann ganz
anders. Die Maginot-Linie wurde umgangen und ihr Land besetzt. Das
Vertrauen auf Eisen und Beton hatte sie in falscher Sicherheit gewiegt.
Auch im Zivilschutz ist das Betondenken gefährlich. «Jedem Einwohner ein
Schutzplatz.» Genügt diese Devise für den Krieg, genügt sie für den Frieden?
Wohl kaum. Schutzräume nützen nur, wenn sie bezogen sind. Sind sie es im
Krieg? Vielleicht. Sind sie es im Frieden? Sicher nicht. Sicher ist nur, dass man
im Krieg wie im Frieden retten muss. Retten kann man nur, wenn ausgebildete
und ausgerüstete Retter vorhanden sind. Eine gute Zivilschutzorganisation
brauchen wir also. In jedem Fall. Zum Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg
ebenso wie im Frieden bei einem Unglück oder einer Katastrophe. So oder so
reichen nämlich die ordentlichen Hilfskräfte nicht aus. Keine Stadt und keine
Gemeinde hat so viel Feuerwehr- und Sanitätsleute, um innert nützlicher Frist
ausreichende Hilfe bei einer Katastrophe erbringen zu können. Es braucht den
Zivilschutz als zweite Staffel, welche die ordentlichen Hilfen von Feuerwehr,
Sanität und Polizei unterstützt und ergänzt. Alle rettenden Funktionen im
Zivilschutz bekommen damit wieder vermehrtes Gewicht: Feuerwehr-, Pionier- und
Sanitätsdienste. Aber auch die Obdachlosenhilfe und alles, was den Zivilschutz
mobil macht. Nur ein beweglicher, leicht mobilisierbarer und einheitsmässig
führbarer Zivilschutz kann an einem nichtvoraussehbaren Katastrophenort
zweckmässig eingesetzt werden.

Wir sahen zu lange beim Zivilschutz nur den Krieg. Was wir brauchen, ist auch
ein Zivilschutz für den Frieden. Eine Katastrophenorganisation aus unserer und
für unsere Bevölkerung. Dann werden Zivilschutzfragen plötzlich konkret und
hautnah. Dann ist auch wieder eine Motivation da, welche der Mann der Strasse

akzeptiert. Dann fliessen aber auch wieder die so dringend benötigten Mittel.
Retten wir mit dem Zivilschutz für den Frieden den Zivilschutz für den Krieg!
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